
Was war das größte Verbraucherproblem 2025?
Das Konsumverhalten verlagert sich immer mehr ins Internet. 
78 Prozent der Menschen hatten nach einer aktuellen Umfrage 
des Verbraucherzentrale Bundesverbands in den letzten zwei 
Jahren Probleme beim Online-Kauf, z. B. mit Lieferzeiten, Pro-
duktqualität, versteckten Kosten oder gar Betrug und manipu-
lativen Designs. Aber auch mit Zahlungsdienstleistern, weil der 
propagierte Käuferschutz nicht immer greift. Wir müssen die 
Schutzlücken im digitalen Raum schließen und setzen vermehrt 
auf präventive Verbraucherinformation.

Wie sichern Sie ein hohes Verbraucherschutzniveau?
Mit unserer Beratung helfen wir nicht nur einzelnen Ratsu-
chenden. Unsere Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes 
schützen alle Bürger:innen, sei es durch Abmahnungen un-
seriöser Anbieter oder durch Vertretung bei Massenschäden. 
Unsere Beratungsstelle fungiert als Sensor im Marktgeschehen 
und trägt so aktiv zu Marktbereinigung und effektiver Rechts-
durchsetzung bei.

Was war Ihr persönliches Highlight 2025?
Rüdiger Waldschmidt ging als langjährige Leitung der Bera-
tungsstelle Brühl in den wohlverdienten Ruhestand. Mit hoher 
juristischer Fachkompetenz und großem Engagement setzte er 
sich konsequent für die Rechte der Brühler Verbraucher:innen 
ein – bei stetig wachsender Themenvielfalt und zunehmender 
Komplexität. Sein Beratungsportfolio war für eine Einrichtung 
dieser Größe außergewöhnlich breit gefächert. Zudem gelang 
es ihm, qualifizierten Leitungsnachwuchs aus den eigenen 
Reihen erfolgreich zu entwickeln. So übernahm ich, bis dahin 
Beraterin in der Beratungsstelle, im Februar die Leitungs- und 
Führungsaufgaben. 

Wie haben sich Verbraucheranliegen gewandelt?
Die Probleme, mit denen Verbraucher:innen zu uns kommen, 
werden zunehmend komplexer. Neue Gesetze, Verordnun-
gen und Richtlinien fordern eine fallbezogene Auslegung und 
hohes Fachwissen, neue digitale Geschäftsstrategien eine 
sorgfältige Einzelfallprüfung. Komplizierte Vertragsgeflechte 
machen die Rechtsdurchsetzung aufwändiger. Auch themen-
übergreifende Beratung ist vermehrt erforderlich. Zudem 
signalisieren viele Verbrauchergruppen Überforderung und 
brauchen passgenaue Hilfestellungen. 

Hat KI Einfluss auf die Beratung?
Anliegen werden per KI perfekt formuliert schriftlich einge-
reicht, in der nachfolgenden persönlichen Beratung ergeben 
sich aber dann Verständigungsprobleme – das stellt eine 
methodische Herausforderung dar. Eine falsche KI-Rechts-
auslegung führt zu nicht einlösbaren Erwartungen, die sich 
rechtlich gar nicht durchsetzen lassen. Ratsuchende werden 
zudem durch KI-Halluzinationen in vermeintliche Beratungsan-
gebote gelotst. Wir müssen die Verbrauchererwartungen dann 
in realistische Bahnen lenken, manchmal auch enttäuschen.  
Aber auch wir planen gesteuerte erste KI-Gehversuche zur  
Beratungsunterstützung.
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Reklamationen aus fadenscheinigen 
Gründen abgelehnt

Wenn das Hemd eine andere Farbe hat, als auf der Internet-
seite angegeben war, ein Knopf an der Hose schon beim ersten 
Anziehen abspringt oder der neue Lautsprecher keinen Ton von 
sich gibt, sind das Gründe für eine Reklamation. Doch immer 
wieder suchten Verbraucher:innen die Beratungsstelle auf, weil 
sie defekte Produkte nicht reklamieren konnten. Die Händler 
verweigerten die Rücknahme oder Reparatur mit fadenschei-
nigen Begründungen. Das betraf sowohl den Online-Handel 
als auch stationäre Geschäfte. Die Berater:innen der Verbrau-
cherzentrale klärten die Betroffenen über ihre Rechte auf oder 
übernahmen die Vertretung gegenüber den Händlern, um das 
Recht der Verbraucher:innen durchzusetzen.

Unnötige Kosten für Formularhilfen

Auf der Suche nach einer Schufa-Auskunft, Daten-Änderungen 
beim Rundfunkbeitragsservice oder Post-Nachsendeaufträgen 
sind bereits viele Verbraucher:innen auf so genannte Doku-
menten-Dienstleister hereingefallen. Diese bieten im Internet 
an, solche Dienstleistungen zu erbringen und berechnen dafür 
unterschiedliche Zusatzkosten. Die kostenpflichtigen Leistun-
gen sind aber selten nötig, denn auf den Internetseiten der 
einzelnen Stellen lässt sich das Meiste kostenlos erledigen. 
2025 sind Dokumenten-Dienstleister vor allem für Anträge auf 
Kinderzuschlag, Wohngeld oder die neu eingeführten Einreise-
anträge für Großbritannien aufgefallen. Die Seiten der Dienst-
leister sind als Werbeanzeigen in Suchmaschinen ganz oben 
platziert und werden daher oft geklickt. In vielen Fällen werden 
die Kosten versteckt in den AGB angegeben. In der Beratungs-
stelle gaben die Verbraucherberater:innen eine Einschätzung 
und boten rechtliche Unterstützung.

Angeblich falsche Retouren

Smartphone bestellt, Shampoo bekommen – auch 2025 gab es 
zahlreiche Verbraucher:innen, die sich über falsche Lieferungen 
von Online-Shops beschwert haben. Häufiges Problem: Beim 
Zurücksenden der Ware behauptete der Händler, die Kund:in-
nen hätten nicht das gelieferte Produkt zurückgeschickt und 
verweigerte die Ersatzlieferung oder Erstattung des Geldes. 
Doch wie soll ein Smartphone zurückgeschickt werden, das 
man gar nicht erhalten hat? Um im Streitfall beweisen zu 
können, was wirklich geliefert wurde, sollte das Öffnen eines 

Pakets gefilmt werden – im Idealfall im Beisein einer weiteren 
Person. Die Verbraucherzentrale NRW übernahm für viele 
Betroffene die Rechtsvertretung: Sie trat mit den Händlern in 
Verbindung und setzte die Verbraucherrechte durch.

1N Telecom gab keine Ruhe

Schon in den Vorjahren ist der Düsseldorfer Telekommunika-
tionsanbieter 1N Telecom negativ aufgefallen. 2025 kamen 
Verbraucher:innen mit Briefen der TPI Investment GmbH in die 
Beratungsstelle. Die verlangte von vielen rund 420 Euro – oft 
ohne Nachweis eines gültigen Vertrags. Sie habe die offenen 
Forderungen der 1N Telecom übernommen, hieß es in den Mit-
teilungen. Doch häufig aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW 
unberechtigt. Denn die meisten Betroffenen hatten nie zuvor 
Kontakt mit der 1N Telecom – es gab also keinen Vertrag. Oder 
sie hatten den Vertrag rechtzeitig widerrufen. Die Beratungs-
stelle half betroffenen Verbraucher:innen mit rechtlichen Ein-
schätzungen, passgenauen Musterbriefen oder aktiver Unter-
stützung bei der Rechtsdurchsetzung.

Vorsicht Fakeshop

Warnzeichen erkennen und Betrugsfallen vermeiden: Die Ver-
braucherzentrale in Brühl hat informiert, wie man Fakeshops 
erkennt und was zu tun ist, wenn man betrogen worden ist. 
Fakeshops bieten zum Beispiel Produkte an, die nicht ge-
liefert werden. Teilweise wird der Versand vorgetäuscht, um 
Betroffene hinzuhalten und rechtliche Schritte zu verzögern. 
Meist bieten sie sehr günstige Preise, aber Bezahlung nur 
gegen Vorkasse. Weil die Betreiber:innen oft Produktbilder und 
Informationen von seriösen Seiten kopieren, wirken sie profes-
sionell. Mit Informationen in der Beratungsstelle Brühl klärten 
die Fachleute auf: Internet-Adresse, Impressum, Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und Gütesiegel prüfen sowie nach Be-
wertungen des Shops im Internet suchen. Tipp: Den kostenlo-
sen Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale nutzen. Und falls 
man hereingefallen ist, Anzeige erstatten – zum Beispiel über 
die Internetwache der Polizei.

Aufdringlicher Vertrieb  
beim Glasfaserausbau

In NRW verfügten Mitte 2025 fast 46 Prozent aller Wohnge-
bäude über einen Zugang zum Glasfasernetz. Da der Ausbau 
nicht zentral erfolgt, sondern größtenteils dem Markt über-



lenbetreibers. In der Beratungsstelle beschwerten sich auffällig 
viele Betroffene über Hängepartien beim Betreiber Westnetz, 
dem größten in NRW. Anträge wurden lange nicht bearbeitet 
und auf Nachfragen war nur schwer eine Antwort zu bekom-
men. In der Beratungsstelle gab es Infos und Unterstützung für 
Betroffene.

Insektenspray:  
Beim Kauf jetzt besser beraten?

Seit Januar 2025 dürfen Insektizid-Sprays nicht mehr frei zu-
gänglich in Geschäften angeboten werden. Seitdem müssen 
Verbraucher:innen vor dem Kauf durch sachkundiges Personal 
beraten werden, sowohl in Geschäften als auch online. Einige 
Monate nach dem Start der Beratungspflicht hat die Umwelt-
beratung in Brühl in Geschäften vor Ort geprüft, was sich 
beim Kauf eines Insektensprays verändert hat. Ergebnis: Die 
Neuregelung zeigte Wirkung und trägt seitdem zum Ver-
braucherschutz bei. Einige Hersteller nutzten allerdings eine 
Gesetzeslücke und bieten seitdem Insektenabwehrsprays an. 
Sie sind – anders als Insektizidsprays – nicht beratungspflichtig. 
Auch bei der Beratungsqualität war noch Luft nach oben. Die 
Prüfung war Teil einer gemeinsamen Untersuchung der Ver-
braucherzentrale NRW und des Pestizid Aktions-Netzwerks 
(PAN-Germany).

Faire Vielfalt

Unter dem Motto „Fair handeln – Vielfalt erleben“ wurde die 
Faire Woche 2025 vom 12. bis zum 26. September in ganz 
NRW umgesetzt. Verschiedene Aktionen, Informationsstände 
oder Pressegespräche luden dazu ein, die vielfältigen politi-
schen, sozialen und ökologischen Dimensionen des Fairen Han-
dels zu entdecken. Die Beratungsstelle Brühl hatte während 
der Fairen Woche einen Stand mit fair gehandelten Kostproben 
sowie Infomaterialien für Verbraucher:innen platziert. Die Um-
weltberatung hat mit der Steuerungsgruppe vom Netzwerk Fai-
rer Handel Brühl einige Brühler Fairtrade-Akteure besucht und 
mit einer Sprühkreide- und Fotoaktion auf den Fairen Handel 
aufmerksam gemacht. Ebenfalls gab es einen Aktionsstand mit 
Cafémobil in der Innenstadt, an dem Fairer Kaffee ausgeschenkt 
wurde und man mit den Bürger:innen ins Gespräch kam.

Vom geheimen Innenleben  
der Elektrogeräte 

„Reparieren statt wegwerfen: Elektroschrott vermeiden“ – zum 
Thema der Europäischen Woche der Abfallvermeidung vom 
22. bis 30. November zeigte die Umweltberatung das gehei-
me Innenleben von Elektrogeräten. An einem Aktionsstand 
erfuhren Verbraucher:innen, wie viele wertvolle Rohstoffe in 
Elektrogeräten stecken. Im Mittelpunkt stand der ökologische 
Rucksack. Dieser enthält den gesamten Materialbedarf eines 
Produktes über seinen Lebenszyklus hinweg, also von der Her-
stellung bis zur Entsorgung und wird in Kilogramm gemessen. 
Bei einem modernen Smartphone zum Beispiel ist er etwa 
1.000-mal schwerer als das Gerät selbst, das zwischen 160 
und 240 Gramm wiegt.

lassen bleibt, zeigt sich vor Ort ein regelrechter Ausbaukampf 
unterschiedlicher Anbieter, der nicht selten an den Haustüren 
der Verbraucher:innen ausgetragen wird. Dementsprechend 
beschwerten sich Verbraucher:innen in der Beratungsstelle: 
Aufgedrängte Verträge, falsche Aussagen und nicht zuletzt 
Verwirrung über die Vertragslaufzeit waren die häufigsten An-
liegen. Zur Laufzeit hat der BGH im Januar 2026 ein wichtiges 
Urteil gesprochen: Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses, nicht wann der Anschluss bereitgestellt wird. Die Be-
ratungsstelle kann Betroffene seitdem bei Fragen zur Vertrags-
kündigung auch mit passenden Musterbriefen unterstützen.

BGH verbietet Rentenkürzung  
in Riester-Verträgen

Der Bundesgerichtshof hat im Dezember 2025 eine von der 
Allianz verwendete Klausel zur Kürzung des Rentenfaktors in 
Riester-Verträgen für unwirksam erklärt. Die Klausel benach-
teiligte Versicherte unangemessen, da sie dem Versicherer 
ein einseitiges Recht zur Kürzung der Rentenhöhe einräumte. 
Eine spätere Erhöhung bei verbesserten Rahmenbedingungen 
war nicht vorgesehen. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg, nachdem die Allianz den ursprünglich 
zugesagten Rentenfaktor deutlich reduziert hatte. Das Urteil 
hat weitreichende Bedeutung, da vergleichbare Klauseln in der 
Branche verbreitet sind. Die Verbraucherzentrale NRW führt 
ähnliche Verfahren gegen drei andere Anbieter. Betroffene Ver-
sicherte können eine Korrektur des Rentenfaktors verlangen. 
Die Beratungsstelle prüft vorhandene Verträge, bietet Informa-
tionen und einen kostenlosen Musterbrief an.

Vorschriften beim  
Pfändungsschutz umgangen

Auch 2025 haben Banken versucht, Regeln für Pfändungs-
schutz-Konten (P-Konten) zu umgehen. In vielen Fällen konn-
ten die Beratungskräfte betroffenen Verbraucher:innen helfen 
und Existenzen sichern. Mithilfe der vor Ort gesammelten Fälle 
konnte ein Verfahren gegen die Postbank flankiert werden. Die 
Verbraucherzentrale NRW hat ein positives Urteil am Land-
gericht Frankfurt am Main erwirkt. Die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für P-Konten hatten Betroffene in mehreren 
Punkten benachteiligt. Zudem konnten Verbraucher:innen bei 
Abhebungen am Geldautomaten nicht ohne weiteres erken-
nen, welcher pfändungsfreie Betrag ihnen für den laufenden 
Monat zur Verfügung stand. Diese Information ist aber gesetz-
lich vorgeschrieben. Die Postbank hat während des laufenden 
Gerichtsverfahrens die Informationsmöglichkeiten erweitert. 
In den Beratungsstellen haben die Berater:innen die Interes-
sen der Betroffenen gegenüber unterschiedlichen Banken und 
Sparkassen vertreten.

Lange Leitung beim  
Messstellenbetreiber

Wer für seine Wärmepumpe einen speziellen Tarif nutzen 
möchte, sein E-Auto an einer Wallbox laden will oder ein intel-
ligentes Messsystem zum Abrechnen dynamischer Strompreise 
benötigt, braucht in der Regel die Hilfe des örtlichen Messstel-



Wir danken
Unsere Arbeit für die Menschen in Brühl wird durch 
Landes- und kommunale Mittel ermöglicht. Wir bedanken 
uns für die finanzielle Unterstützung sowie für die gute 
Zusammenarbeit bei der Kommune, der Politik und allen 
Akteuren, die mit uns kooperieren.
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Wir sind für Sie da
Verbraucherzentrale NRW
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Im Fokus: Weltverbrauchertag

Kein Schutz beim Käuferschutz

Wer mit PayPal, Klarna oder Amazon Pay im Internet einkauft, 
verlässt sich oft auf einen versprochenen Käuferschutz. Zah-
lungsdienstleister versprechen, den Geschädigten im Streitfall 
Geld zu erstatten – Verbraucher:innen machen allerdings die 
Erfahrung, dass dieser Käuferschutz unter Umständen nicht 
greift. In vielen Beratungen ist dies immer wieder Thema. 
Grund für die Verbraucherzentrale NRW, am Weltverbrau-
chertag in Pressegesprächen und mit Info-Aktionen darauf 
aufmerksam zu machen. Auch in persönlichen Beratungen 
bekamen Betroffene Tipps dazu, wie sie ohne Käuferschutz ihr 
Recht geltend machen können – zum Beispiel über die gesetz-
liche Gewährleistung. Hier reicht der Schutz häufig weiter als 
bei den freiwilligen Angeboten der Zahlungsdienstleister.

Verbraucherarbeit kurz und knapp

Unsere Arbeit in Zahlen Die gefragtesten Beratungsinhalte

34 %
Energie

26 %
Alltagsverträge und Reklamation

13 %
Gesundheit und Pflege

8 %
Digitale Welt 

Verbraucheranliegen 2.877

davon Rechtsberatungen  
und -vertretungen

1.302

Veranstaltungen 61

Veranstaltungskontakte 3.782

6 %
Mietrecht


